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Rechtsbeslehren des Klägers:
(act. 2, act. 9)

Es sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger Fr. 25'344.55 zu-
züglich Zins zu 5% seit 1 . Januar 2019 sowie Fr. 4'500,– zuzüg-
lich Zins zu 5% seit 1 . Augu§t 2018 zu bezahlen.

Eventualiter sei die Beklagte zu verpflichten, dem Kläger
Fr. 71'509.– zuzüglich Zins zu 5% seit 1 . Juli 2019 zu bezahlen.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zulasten
der Bëklagten.

1.

2-

!iechtsbpgehren der Beklagten:
(act. 28)

Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.

Alles unter Kosteh- und Entschädigungsfolgen zuzüglich 1 .7% MWST
zutasten des Klägers.

EIwägungen:

1. Prozessge$chichte

1. Der Kläger machte das vorliegende Verfahren mit Eingabe vom 24. Juni

2019 hängig (act. 2). Mit Zirkutarbeschluss vom 12. Juli 2019 wurde dem Kläger

Frist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt. Daraufhin zog der Kläger

sein Hauptbegehren teilweise zurück (act. 9). Arm auferlegten Ko$tenvorschuss

wurde WIiI Verfügung vom 15. Aügust 2Cilg festgeha:ten (act. 10) und der Kläger

bezahlte diesen in Folge (act, 15). Mit Verfügung vorn 21. Oktober 2019 wurde

der Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt (act. 23). Nach

fristgerechtern Eingang wurde mit Verfügung vorn 9. Januar 2020 ein zweiter

$chriftenwechsel angeordnet und dem Kläger Frist zur Erstattung der Replik an-

gesetzt (act. 30). Nach erstreckter Frist ging die Replik - aufgrund der COVID-19

Verordnung über den Fristenstillstand fristgerecht - am 21. April 2020 ein. Die

Replik wurde nicht zu den Akten genomrnen, sondern dem Kläger wurde mit Ver-

fügung vom 13. Mai 2020 Frist zur Verbesserung der Replik angesetzl (act. 35).

Die verbesserte Replik 'wurde fristgerecht eingenicht (act. 38, act. 45). Daraufhin

wurde der Beklagten mit Verfügung vom 13. Juli 2020 Frist zur Erstattung der
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Duplik angesetzt (act. 53). Nach fristgerechtem Eingang (act_ 65) wurde dem K lä-

ger Frist zur Stellungnahme zu den Dupiiknoven angesetzt (act. 67), die ihrerseits

fristgerecht einging (act. 92).

2. Sodann wurde auf den 14. Juli 2021 zur Hauptverhandlungvorgeladen

(act. 95). Aufgrund der Tatsache, dass die Verfahrensakten ausser Haus waren,

wurde die Verhandlung abgenommen (act. 113). Die Verhandlung wurde neu auf

den 28. Oktober 2021 anberaumt (act. 117) und mit Schreiben vom 31. August

2021 auf den Vormittag verschoben (act. 133}. Die Verhandlung wurde am

28. Oktober 2021 durchgeführt (Prot. S. 21 ff.). Wie nachfolgend aufzuzeigen ist,

erweist sich das Verfahren als spruchreif.

11. Prozessuales

1 . Ausstandsbes;ehren

Anlässlich der Hauptverhandlung stetlte der Kläger erneut ein Ausstands-

begehren gegen den Verfahrensleiter lic. iur. M. Peterhans, unter Anderem ge-

stützt auf dessen Parteizugehörigkeit sowie aufgrund geltend gemachter pro-

zessualer Fehler (act. 138). Bezüglich der gerügten Verfahrensfehler ist darauf

hin zu weisen, dass solche – selbst wenn Fehler vorlägen – keine Befangenheit

einer Gerichtsperson begründen (vgl. die Ausstandsgründe in Art. 47 ZPO). Be-

züglich sämtliche Rügen ist auf die bereits zahllos ergangenen Gerichtsent-

scheide im vorliegen<:les Verfahren. im obergerichtliche Verfahren sowie im bun-

desgericht liche Verfahren zu verweisen, mit welchen die gleichlautenden Begeh-

ren des Klägers thematisiert wurden. Diese sind mittlerweile (teilweise) in Rechts-

kraft erwachsen, weshalb es sich mit Blick auf den Ausgang des Verfahrens und

zumal sich inhaltlich nichts geändert hat sowie sich das Gericht nach wie vor nicht

befangen fühlt nicht mehr mit diesen Begehren auseinandersetzt und damit dem

Ziel der Verfahrensbeschleunigung Rechnung trägt.
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2. Beschränkung des Rechtsbegehrens

2.1. In der Eingabe des Klägers vom 28. Juli 2019 machte dieser geltend,

dass der angegebene Streitwert aufgrund der ursprünglichen Annahme eines 211

hohen Nettolohns zu hoch beziffert sei und der Streitwert lediglich Fr, 29’844.55

betrage (act. 9}. Die Beklagte machte daraufhin geltend, mit dieser Eingabe hebe

der Kläger das Eventualbegehren zurückgezogen (act. 28 N 32).

2.2. Rechtsbegehren und Anträge sind nach Treu und Glauben und insbeson-

dere im Lichte der dazu angegebenen Begründung auszulegen (BGer

4A_462/2017 vom 12. März 2018 E. 3.2. nf.w..H.). Der Ansicht der Beklagten, weI-

che eine grammatikalische Auslegung geltend macht (act. 92 N 27), kann daher

nicht gefolgt wert:len_ Aus der Begründung in der Eingabe des Klägers geht klar

herR'or, dass er an seinen Rechtsbegehren im Grundsatz festhält und lediglich die

Korrektur des Betrages verlangte, da er von einem zu hohen Nettolohn ausgegan-

g'n 'ei- ÄL.f d,. Ë\'er'tualbegehren geht der Kläger mit keinem Wort ein. Damit

beschränkte er - wie in der Verfügung vom 15. August 2019 bereits erwähnt

(act. 10) - sein Rechtsbegehren lediglich in quantitativer Hinsicht. Es ist weiterhin

davon auszugehen, dass der Kläger die Nichtigkeit und eventualiter die Miss-

bräuchlichkeit der Kündigung geltend macht.

3. Streitverkünduna

3.1_ Die streitverkündende Partei kann ihre Ansprüche, die sie im Falte des

Unterliegens gegen die streitberufene Person zu haben glaubt, beim Gericht, das

mit der Hauptklage befaest ist, geltend machen {Art. 81 Abs. l ZP C)), Die Zulas-

sung der Streitverkündungsklage ist mit der Klageantwod oder mit der Replik im

Hauptprozess zu beantragen. Die Rechtsbegehren, welche die streitverkür)dende

Partei gegen die streitberufene Person zu stellen gedenkt, sind zu nennen und

kurz zu begründen (Art. 82 Abs. 1 ZPO).
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3.2. In der Hauptverhandlung erhob der Kläger eine StreItverkündungsklage

gegen die Allianz Suisse SE {act. 138). Da der Schriftwechsel bereits a 1:>gesch los-

sen ist und der Kläger die Streßverkündungsklage spätestens mit der Replik hätte

erheben müssen, ist die Streitverkündungsklage nicht zuzulassen.

4. Replik- und Novenrecht

4.1. In der Hauptverhandlung werden gemäss Art. 229 Abs. 1 ZPO neue Tat-

sachen und Beweismittel nur noch berücksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorge-

bracht werden und erst nach Abschluss des Schriftenwechsels oder nach der letz-

ten ]nstruktionsverhand lung entstanden sind (echte Noven; lit. a) oder bereits vor

Abschluss des Schriftenwechsels oder vor der letzten Instruktionsverhandlung

vorhanden waren, aber trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden

konnten (unechte Noven, lit. b), Werden die Novenrechts schranken für Parteivor-

bringen nicht beachtet, besteht die Rechtsfolge in einem Novenausschluss. Ver-

spätete Vorbringen werden im Verfahren ausgeschlossen. Das Gericht darf neu

vorgebrabhte Tatsachen und Beweismittel bei der Entscheidfindung nicht mehr

berücksichtigen, und die Gegenpartei hat Anspruch auf Nichtberücksichtigung

präkludierter Vorbringen (Art. 229 Abs. 1 e contrario). Ein allfälliges Novenrecht ist

verwirkt (WILLISEC,GER, BSK ZPO, N 4 zu Art. 229 ZPO), Im ordentlichen Verfah-

ren haben die Parteien also zusarrtmengefasst zweimal die Möglichkeit, sich un-

beschränkt zu äussern, danach gilt Art, 229 Abs. 1 ZPO. MIt Abschluss des zwei-

ten Schriftenwechsesl tritt gemäss bundesgerichtIicller Rechtsprechung der Ak-

tenschius$ ein. Neue Tatsachen und Beweisanträge Können nach diesem Zeit-

punkt nur noch unter den Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO in den Pro-

zes$ eingebracht werden (BGE 140 111 312, E. 6.3,2.3).

4.2. Vom Aktenschluss respektive dem Novenrecht zu unterscheiden ist das

unbedihgte Replikrecht jeder Partei_ Die Wahmehmung des sogenannten {unt:>e-

dingten) Replikrechts, das vom Anspruch auf rechtliches Gehör urrlfasst wird,

setzt voraus, dass jede dem Gericht eingereichte Stellungnahme sowie jedes Ak-

tenstück den Beteiligten zugestellt wird, so dass die Prozesspartei sich dazu um-

gehend unabhängig davon äussern kann, ob die eingereichte Eingabe neue we-

sent liche Vorbringen enthält und ob sie im Einzelfall geeignet ist, den richterlichen
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Entscheid zu beeinflussen. Dabei ist es Sache der Parteien und nicht des Ge-

richts zu beurteilen, ob eine neue Eingabe oder ein neues Beweismittel Berner-

klingen erfordert (BGer 4A_635/2018 vom 27. Mai 2019, E.3.1, m.w.H_). Das

Replikrecht darf freilich zu keiner Erweiterung der gesetzlichen Ordnung führen;

ein zusätzlicher SchHftenwechsel über Novell im Hauptstadium wäre unzulässig.

Vorab eingereichte Eingaben sind der Gegenpartei lediglich zur Kenntnisnahme

oder allenfalls mit Fristansetzung zur freigestellten Vernehmlassung zuzustetlen.

Noveneingaben, die nach Erstattung der (mündlichen oder schriftlichen) Schluss-

vorträge eingereicht werden, sind ebenfalls zuzustellen, werden aber – ohne Wei-

terung im Verfahren – zu den Akten genommen. Das Gericht hat über vorge-

brachte Noven zu entscheiden, was grundsätzlich im Endentscheid geschieht

(WILLISEGGER, BSK ZPO, N 54 f. ZU Art. 229 ZPO).

4.3. Vorliegend wurde ein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt. Der Kläger

reichte im folgenden zahlreiche Eingaben ein, in welcher er zu der jeweiiig letzten

Eingabe der Beklagten Stejlung nanm, una stellte auch anlasöTËch der HauptvGr-

handlung neue Behauptungen auf und offerieRe weitere Beweismittel. Die Stel-

iungnahme zu den Vorbringen der Beklagten auch nach Abschluss des Schriften-

wechsels ist im Rahmen des unbedingten Replikrechts zulässig, wird doch so das

rechtliche Gehör der Parteien gewahrt_ Es ist jedoch nach geltendem Prozess-

recht nicht zulässig, neue Behauptungen und Beweismittel aufzustellen, sofern

nicht die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO erfüiit sind.

5. Richterliche Fraqepflicht

5.1- Ist das Vorbringen einer Partei unklar, widersprüchlich, unbestimmt oder

offensichtlich unvollständig, so gibt ihr das Gericht durch entspreehende Fragen

Gelegenheit zur Klarstellung und zur Ergänzung (Art. 56 ZPO). Im vereinfachten

Verfahren wird das Gericht durch entsprechende Fragen darauf hin, dass die Par-

teien ungenügende Angaben zum Sachverhalt ergänzen und die Beweismittel be-

zeichnen (Art. 247 Abs, 1 ZPO),
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5.2. Diesbezüglich ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Klage auf-

grund des Streitwerts im ordentlichen Verfahren zu behandeln ist und die ver-

stärkte gerichtliche Fragepflicht gemäss Art. 247 ZPO hier nicht greift. Die richter-

liche Frage- und AufkËärungspflicht gemäss Art. 56 ZPO soll in erster Linie verhin-

dern, dass juristische Laien durch ihre Unkenntnis um ihr Recht gebracht werden.

Wie sich im gesamten Verfahren und auch anlässlich der Hauptverhandlung

zeigte, ist der Kläger zwar juristischer Laie, aber ohne Weiteres in der Lage, den

vorliegenden Prozess zu führen. Anlass zur Ausübung der gerichtlichen Frage-

pflicht gab es daher nicht, wie auch der Ausgang des Verfahrens aufzeigt.

III. Sachverhalt

1 . Einleitendes

1.1 . Gegenstand des Beweises sind rechtserhebliche, streitige Tatsachen

(Art. 150 Abs. 1 ZPO). Rechtserheblich ist eine Tatsache. wenn ihr Vorliegen oder

Fehlen den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann. Ob eine Tatsachendar-

stellung rechtserheblich ist, beurteilt sich nach der Norm, deren Anwendung ge-

prüft wird {GuyAN, BSK ZPO, Spühler/FenchËo/Infanger {Hrsg.), 3. Auflage, Basel

2017, N 3 zu Art. 150 ZPO).

1.2. Gemäss Art. 55 Abs, 1 ZPO haben die Parteien dern Gericht die Tatsa-

chen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzuge-

ben. Die Parteien müs8en die wesentlichen Tatsachen von sich aus behaupten

und den erforderlichen Beweis durch Einreichung der greifbaren Beweismittel o-

der durch Stellung von Beweisanträgen erbringen. Es genügt nicht, das Vorhan-

densein einer Tatsache global zu behaupten bzw. gegnerische Behauptungen

global zu bestreiten (Substantiierungspflicht). Eine Tatsachenbehauptung muss,

um der Substantiierungspf licht zu genügen, immer so konkret formuliert werden,

dass eine $ubstantiierte Bestreitung möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten

werden kann {BGE 441 III 433 E. 2.6.).

1.3. Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt, derje-

nige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr
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Rechte ableitet. Ein Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven

Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt ist. Jede

Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebo-

tenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Das Gericht bildet

sich seine Überzeugung nach freier Würdigung der Beweise (Art. 157 ZPO). Es

kann jedoch auf die Abnahme von Beweisen verzichten, wenn es aufgrund bereits

abgenommener Beweise seine Überzeugunä gebildet hat und ohne Willkür an-

nehmen kann, seine Überzeugung werde durch weitere Beweiserhebungen nicht

geändert (BGer 4A 601/2018 vom 13. März 2019, E. 4.2.2. m.w.H.).

1.4. Für den vorliegenden Fall bedeuten die soeben ausgeführten Grundsätze

damit beispielsweise, dass der Kläger. welcher die Nichtigkeit und die Miss-

bräuchiichkeit der ausgesprochenen Kündigung behauptet, die entsprechenden

Tatsachen einerseits zu behaupten und andererseits zu beweisen hat (BGE 421

111 63; vgl. auch nachfolgend Ziff. IV,2.4.). Gelingt.ihm dieser Beweis, steht der Be

klagten der Gegenbeweis offen. Auf samtlicne VorDringen aer rartelen braucht

das Gericht jedoch nicht im Einzeinen einzugehen. Aus dem rechtlichen rechtli-

ches Gehör folgt zwar der Anspruch der Parteien, dg ss das Gericht die Vorbrin-

gen tatsächlich hören, sorgfältig und ernsthaft prüfen und in ihrer Entscheidung

entsprechend berücksichtigen muss (BGE 101 Ia 545 E. 4). Nicht erforderlich ist

aber, dass sich die Begründung mit allen Parteistandpunkten einlässlich ausei-

nandersetzt und jedes einzeine VDH)ringen ausdrücklich behandelt. Tat- und

Rechtsfragen, welche für die Entscheidfindung des Gerichts unerheblich sind,

müssen von den Gerichten nicht berücksichtigt werden. ”Lediglich" der wesentli-

che Inhalt der überlegungen, welche zum Urteil geführt haben, muss begründet

werden (BGE 142 ll 49 E. 9.2).

2. Parteiqtanc]punkte

2.1 PaReistandpunkt des Klägers

2.1.1. Der Kläger bringt zusammengefasst vor, er habe seit dem 16. Juli 2008

für die Bek:8gËë gearbeitet Er habe stets hervorragende Resultate CHiC it, was

auch aus dem Zwischenzeugnis vom 30. November 2015 hervorgehe. Im Mai
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2016 habe er in die Abteilung Personen Haft Komplex unter der Leitung von Z”

gewechselt. Der Kläger habe feststellen müssen, dass Schadens-

fälle entgegen gesetzlicher Regelungen und wider das wirtschaftliche interesse

der Beklagten abgewickelt worden seien. Diese UnIstände seien auf fehlendes

Fachwissen auf der Führungsebene zurückzuführen gewesen, weshalb es wie-

derholt zu fachlichen Auseinandersetzungen zwischen ihm und Z:

gekommen sei. (: , sei in der Folge ihm gegenüber wiederholt per-

sönlich angriffig geworden und habe ihm vorgeworfen, sich dessen Anweisungen

als Vorgesetzter zu widersetzen, so auch im Gespräch vorn 22. Dezember 2017.

Dieser Vorwurf sei jedoch völlig aus der Luft gegriffen, in der Folge habe (. , .

am 16. Januar 2018 anlässlich eines Gesprächs mit dem Kläger,

'2. , - und E. , wegen der angeblichen – und bestrittenen - Wei-

gerung des Klägers, Anweisungen des Vorgesetzten umzusetzen, eine schriRti-

che Verwarnung betreffend den Kläger ausgesprochen.

2.1.2. Der Kläger habe sich daraufhin via das interne Whistleblowing-Formular

an e , gewendet, um ihn über die Missstände im Schadensma-

nagment zu informieren, wobei er darauf vertraut habe, aufgrund seiner Meldung

keinerlei Nachteile zu erleiden, wie dies die Beklagte in ihrer entsprechenden

Richtlinie verspreche. 7: - habe sich daraufhin beim Kläger gemel-

det und es habe ein vertrauliches Gespräch stattgefunden. F
habe sich aufgrund dieses Gesprächs zu weiteren Untersuchungshandlungen

veranlasst gesehen und das persönliche Gespräch mit zT. –_ als auch

mit E, -.„.„„._ gesucht. Am 12. März 2018 habe ein Gespräch zwischen F_

und C stattgefunden, wobei an diesem Gespräch

nicht die vom Kläger erhobenen Vorwürfe, sondern die Massnahmen gegen den

Kläger Gegenstand des Gesprächs gewesen seien. Gegenüber dem Kläger habe

T. , , , nichts von dem erwähnt; vielmehr habe er den Kläger anläss-

lich des Gesprächs am 14. März 2018 inforrniert, dass die vom Kläger erhobenen

Vorwürfe unbegründet seien und er daher die interne Untersuchung abschliessen

werde.
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2.1.3. Am 27- März 2018 sei gegen den Kläger die Kündigung ausgesprochen

worden, Diese sei bereits zwei Tage nach dem Gespräch zwischen 7:

__. und C, .__ , d.h. am 14. März 2018, beschlossene Sache ge-

wesen. Das Kündigungsschreiben sei aber lediglich von a: (mit

Kottektivunterschrift zu zweien) und E, . , welche über keine Zeich-

nungsberechtigung gemäss Handelsregisterauszug verfüge, unterzeichnet wer-

den (act. 2},

2.2 Parteistandpunkt der Beklagten

2.2.1. Die Beklagte führt zusammengefasst aus, obschon der Kläger grundsätz-

lich gute Arbeitsleistungen erbracht habe, sei die Zusammenarbeit mit ihm auf-

grund seines Verhaltens bereits unter dem früheren Vorgesetzten, 6.

, schwierig gewesen, da der Kläger Anweisungen missachtet und

seine Kompetenzen überschritten habe und es oft zu Diskussionen mit ihm ge-

kommen sei. Auch nach dem Wechsel des Klägers in die Abteiiung unter der Lei-

tung von C- + , naBe siGn ale 31tuation nicht verbe33ert und die Zu-

sammenarbeit mit dem Kläger habe sich weiterhin als schwierig erwiesen, weil

der Kläger jegliche Entscheide des Vorgesetzten als Anlass für Diskussionen ge-

nommen habe. Es werde bestritten, dass Schadensfälle nicht nach den gesetzli-

chen Regelungen oder dem wirtschaftlichen Interesse abgewickelt worden seien.

Es sei allein dem schwierigen Verhalten des Klägers geschuldet, dass sich die

Zusammenarbeit mit ihm schwierig gestaltet habe. Beim Gespräcih vom 16. Ja-

nuar 2018 habe die Beklagte den Kläger nochmats ausdrücklich zu einer in$künf-

tig konstruktiven Zusammenarbeit aufgefordert, ansonsten sie sich zur Auflösung

des Arbeitsverhältnisses veranlasst sähe. Daher habe die Beklagte eine schriftli-

che Verwarnung ausgesprochen. Der Kläger habe jedoch wei.tërhin keine Bereit-

schaft gezeigt, das beanstandete Verhalten zu verbessern, weshalb sich die Zu-

sammenarbeit mit ihm weiterhin äusserst schwierig gestaltet habe.

2.2.2. Bezüglich des WhistIebIowingverfahrens werde bestritten, dass eine Ver-

letzung der Vertraulichkeit stattgefunden habe und der Kläger wegen seiner MeI-

dung irgendwelche Nachteile habe erleiden müssen. Der Kläger sei damit einver-

standen gewesen, dass T. ein Gespräch mit C
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führen würde. Der Entscheid zur Kündigung sei schon vor Kenntnis der Beklagten

über die Whistlebiowing-Meldung gefasst worden, weil die Zusamrnenarbeit mit

dem KËäger auch nach der Verwarnung von 36. Januar 2018 schwierig gewesen

sei (act. 28).

3 . Zu er$tellender Sachverhalt

3,1. in Bezug auf die geltend gemachte Nichtigkeit der Kündigung ist unstrittig,

dass die Kündigung von C„ ._ und E. , unterzeichnet wurde

und letztere nicht im Handelsregister eingetragen ist (act. 2 N 16; act. 28 N 21).

Weiter ist unbestritten, dass beim Gespräch auch :1, zugegen war

(act. 28 N 21; act. 45 N 21 S. 84). Ebenso wird vom Kläger anerkannt, dass HR

Business Partner ermächtigt sind, (zumindest) gewisse Personalentscheide zu

treffen, bestreitet der Kläger doch beispielsweise nicht, dass sein Anstellung sver-

trag unter anderem von der damatigen Personalverantwort lichen unterzeichnet

worden sei (act. 28 N 23; act. 45 N 20 S. 79 ff.). Eine rechtliche Beurteilung ist be-

reits gestützt auf den unstreitigen Sachverhalt und die bei den Akten liegenden

Beweismittel möglich, weshalb weitere Beweisat>nahmen unterbleiben können.

3.2. In Bezug auf die geltend gemachte Missbräuchlichkeit der Kündigung

dreht sich die vorliegende $treitigkeit im Wesentlichen darum, ob die Whi$tleblo-

wing-Meldung oder das geltend gemachte schwierige Verhalten des Klägers nach

der Verwarnung vom 16. Januar 2018 der Grund für die Kündigung vom 27. März

2018 war. Da der für die rechtliche Würdigung erforderliche Sachverhalt diesbe-

züg lich ebenfalls bereits aufgrund der im Recht liegenden Beweismittel ersteilbar

ist, kann auf die Abnahme weiterer Beweise – wie die beidseits offerierten Zeu-

gen – verzichtet werden.

3.3, Zwischen den Parteien sind diverse weitere Ereignisse strittig, beispiels-

weise ob Schadenfälle entgegen den gesetzlichen Regeln abgewickelt wurden

und die Verwarnung des K;ägers deshalb begründet war, ob das Whistieblawing-

Verfahren korrekt durchgeführt wurde oder ob der Kläger gemobbt wurde. Diesbe-

zügËich können Beweisabnahmen respektive die Sachverhaltserstellung mangels

Rechtserheblichkeit unterbleiben, da für die Frage der Mi$sbräuchlichkeit der
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Kündigung lediglich der Kündigungsgrund zu beweisen ist. Ansprüche wie Scha-

denersatz- oder Genugtuungsansprüche wegen des Mobbing s wurden nicht ge-

stellt, weshalb diese Frage für die Beurteilung der vorliegenden Klage nicht rele-

vant ist. Mangels Rechtserheblichkeit braucht auch die Begründetheit der Verwar-

nting und allfällige Regelverstösse der Beklagten bei der Abwicklung von Scha-

densfällen nicht bewiesen zu werden, lediglich, ob der Kläger bei Eingabe der

Whi$tleblowing.Meldung in guten Treuen oder bösgläubig gehandelt hat. Dies

wird nachfolgend im Rahmen der rechtlichen Würdigung behandelt (vgl.

ZifF. V.2.2. f.), '

4. Würdigung

4.1. Es ist zu prüfen, ob ein Kausalzusammenhang zwischen der Kündigung

und der Whlstlebl9\\'ing-Meldung des Klägers erstellt weIden kann, oder ob

rechtsgenügend nachgewiesen werden kann, dass sich der Kläger auch nach der

V't"”'rlung \'öm 16- JarILlar 2018 "schwierjg" verhalten hat und dies für die Kön-

digung ausschlaggebend war. Die Beklagte bestdtt explizit, dass der Kündigungs-

entscheid spätestens ab dem 22. Dezember 2017 festgestanden habe (act. 65

N 34). Im Gegenteil gab sie an, dass sie den Kläger anlässlich der Verwarnung

vom 16, Januar 2018 unter Androhung einer Kündigung zu einer inskünftig kon-

struktiven Zusammenarbeit aufgefordert habe (act. 28 N 10) und ihm eine letzte

ehance geboten habe {act. 65 N 13). Dies bestätigte sie auch im Fragebogen

vom 9. August 2018 (act_ 66/31). Daraus folgt, dass es im Nachgang zur Verwar-

nung am 16. Januar 2018 Vorfälle nebst der Whistleblowing-Meldung gegeben

haben müsste, welche die Beklagte veranlasste, die Kündigung auszusprechen.

4.2. Die zeitliche Abfolge der Ereignisse ist unbestritten und dokumentiert:

Nach dem Gespräch am 16. Januar 2018 wurde dem Kläger die schriftliche Ver-

warnung ausgehändigt. Wenige Tage später reichte der Kläger eine Whistleblo-

wing-Meldung über das interne Formular der Beklagten ein, deren Eingang ihm

von F am 22. Januar 2018 bestätigt wurde (act. 2 N 13;

act, 4/18-19; aet. 28 N 13). Das von 7:, dürchgefühüë Veüahrën

wurde offiziell am 14. März 2018 abgeschlossen (act. 29/9). Die Kündigung res-

pektive der diesbezügliche Entscheid erfolgte sodann unmittelbar mit Abschiuss
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der Untersuchung (act. 28 N 18), indem das Kündigungsgespräch gleichentags

für den 20. März 2018 geplant wurde, was sich aus dem E-Mail vom 14. März

2018 von C’- __ mit dem Betreff "Kündigung 4 _." ergibt {act. 4/24)

Der zeitliche Zusammenhang mit dem Whistleblowing-Verfahren ist unverkennbar

und wird von der Beklagten insofern auch nicht bestritten, als dass sie selbst an-

gab, die Kündigung – zumindest teilweise – vom Ausgang des Verfahrens abhän-

gig gemacht zu haben: So führte die Beklagte nämlich aus, man habe "bewusst"

das Ergebnis des Whistleblowing-Verfahrens abgewartet und die Kündigung aus-

gesprochen, nachdem sich die Vorwürfe des Klägers auch im Rahmen des WhËst-

leblowing-Verfahrens als unbegründet erwiesen hätten (act. 28 N 19). Dies be-

deutet aber nichts anderes als dass von einer Kündigung abgesehen worden

wäre. wenn sich die Vorwürfe als begründet erwiesen hätten, womit ein Kausalzu-

sarnmenhang zwischen der Whistleblowing-Meldung und der Kündigung klarer-

weise gegeben ist. Das E-Mail von 4 , vom 6, März 2018 belegt zwar,

dass die Beklagte bereits vor dem Abschluss des Verfahrens eine Kündigung in

Betracht zog (act. 29/7). Offensichtlich gab aber die Whistleblowing-Meldung res-

pektive der für den Kläger "nachteilige" Ausgang dieses Verfahrens letzten Endes

den Ausschlag. Letztendlich ist auch kein anderer Grund ersichtlich, weshalb an-

$onsten mit der Kündigung zugewartet wurde.

4.3. Aber selbst wenn der Ausgang des Verfahrens nicht massgebend gewe-

sen wäre, spricht für einen Zusammenhang zwischen der Whisileblowing-MeI-

dung und der Kündigung insbesondere, dass nicht ersichtlich ist, welche (konkre-

ten) Verfehlungen der Kläger nach der Verwarnung vom 16. Januar 2018 bis im

März 2018 begangen haben soll. Die Beklagte führt zwar mehrere Vorfälle in der

Vergangenheit (respektive vor dem 16. Januar 2018) an, so z.B. Vorfälle, die sich

bei der Zusammenarbeit des Klägers mit seinem vorherigen Vorgesetzten Rolf-

6 '. _. ereigneten {act. 28 N 6; act. 65 N 8). Konkret gab sie diesbezüg-

lich an, der Kläger habe Anweisungen missachtet. seine Kompetenzen über$chrit-

ten und jegliche Entscheidung habe zu endlosen Diskussionen mit ihm geführt

(act. 28 N 6; act. 65 N 8). Auch unter dem neuen Vorgesetzten C:

habe sich die Situation nicht grundlegend verbessert, da auch hier diverse Ent-
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scheide des Vorgesetzten zu endlosen Diskussionen geführt und dies die Zusam-

rnenarbeit erschwert habe {act, 28 N 7; act. 65 N 9). Der Kläger habe sich unI<on-

$truktiv verhalten, sei uneinsichtig gewesen {act. 28 N 10; act. 65 N 8 S. 12) und

habe sich ohne berechtigten Anlass Weisungen widersetzt (act. 65 N 11).

4.4_ Dieselben Rügen erhob die Beklagte anlässlich der Verwarnung vom

16. Januar 2018: Gemäss dem Besprechungsprotokoll sei das primäre Problem

der Umgang des Klägers mit Dritten bzw. der Umgang des Klägers mit Erwartun-

gen und Anordnungen des Vorgesetzten gewesen. Es gelte Entscheide des Vor-

gesetzten zu akzeptieren und diskussionstos urrlzusetzen (act. 4/1 5; so auch

act. 4/17; act. 29131 act. 61/31). Dies habe der Kläger einzusehen und sein Ver-

halten angernessen anzupassen. Sollten sich vergleichbare Vorfälle wiederholen,

sähe sich die Beklagte veranlasst, weitergehende Schritte zu prüfen und die n{XI-

gen Konsequenzen zu ziehen (act. 4/13). Im Fragebogen zur Beendigung des Ar'

beitsverhältnisses gab die Beklagte sodann auf die Frage, weiche Gründe zur

Auflösung des Arbeitsverhältnisses gef[Ihn hätten - rnlt oer Bitte um konkrete Bei-

spiele - an, dass es in$besondere Probleme im Zusammenhang mit der Akzep-

tanz und Ausführung von ausdrücklichen Anordnungen gegeben habe

(act. 66/31). Dass und welche Weisungen der Kläger nach dem 16. Januar 2018

nicht umgesetzt oder dass er Kompetenzen überschritten habe, behauptet die Be-

klagte aber gar nicht. In den Akten finden sich auch keine Beiege, gemäss weI-

chen das Nichtbefaigëri von Weisungen nach dem 46. Januar 2018 gerügt war-

den wäre. Ebensowenig macht die Beklagte weitere "endlose Diskussionen" oder

konkretes unkonstruktives Verhalten nach dern 16. Januar 2018 geltend. Die Be-

klagte behauptet in den Rechtsschriften lediglich wiederholt, die Zusammenarbeit

mit dem Kläger habe sich nach der Verwarnung weiterhin "schwierig" gestaltet

{act. 28 N 11, 16; N 19, N 39, N 41 f.; act. 65 N 17, N 32, N 35, N 36 S. 51), ohne

das schwierige Verhalten aber genauer zu bezeichnen (mit einer Ausnahrne,

siehe sogleich Ziff. 4.5.). Damit kommt die Beklagte ihrer Substantiierungslast

nicht nach, da sie gehalten gewesen wäre, das unangernessene Verhalten des

Ktägefs genau zu bezeichnen, sodass darüber BEIlg,reis abg8nornlnen werden
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könnte und der Kläger auch den Gegenbeweis hätte antreten können. Dies ist je-

doch unmöglich, wenn nicht bekannt gegeben wird, worin das angeblich schwie-

rige Verhalten des Klägers bestanden haben soll.

4.5. Der einzig konkret genannte Vorfall ist das E-Mail des Klägers vom

9. Februar 2018 an E ___ mit der Auflistung des angeblich belästigenden

Verhaltens von d. . in den Jahren 2012 bis 2017 (act. 65 N 12

S. 20). Dieses E-Mail habe – so die Beklagte – die weitere Zusammenarbeit mit

dem Kläger unmöglich gemacht (act. 65 N 13}. In dem genannten E-Mail hält der

Kläger jedoch lediglich fest, dass er die Verwarnung zur Kenntnis genommen

habe und sich an die Weisungen von C „ „. halten werde (act. 47/22).

Es ist daher nicht ersichtlich, weshalb dieses E-Mai! die weitere Zusarnmenarbeit

hätte unmöglich werden lassen, erklärte der Kläger doch explizit, sich an die Wei-

surIgen C _ halten zu wollen, was gemäss der Beklagten ja das

"primäre Problem" gewesen sei. Des Weiteren reicht der Kläger im Anhang die-

ses E-Mails eine Auflistung mit dern Titel "Belästigendes Verhalten durch C..

, 2012-2017" ein. Dass der Kläger Mobbingvorwürfe geltend macht,

wurde im Gespräch vom 16. Januar 2018 auch thematisiert und es wurde festge-

halten, dass solche Andeutungen haltlos und fehl am Platz seien (act. 4/15 S. 3).

Dabei handelte es sich aber offenbar um ein im Verhältnis zum Nichtbefolgen der

Weisungen untergeordnetes Problem, zumal das Gespräch auch nicht in erster

Linie wegen der Mobbingvorwürfe angesetzt wurde, wie das BesprechungsprotQ-

koll zeigt. Auch gab die Beklagte ausdrücklich an, wegen des Nichtbefolgens von

Weisungen die Kündigung ausgesprochen zu haben und nicht wegen Mobbing-

vorwürfen (vgl' act. 66/31). Auch erscheint ein einziges E-Mail, welches in neutra-

lem Ton gehalten ist, nicht als derart gravierend, um eine drastische Massnahme

wie eine Kündigung zu rech fertigen. Die diesbezüglichen Ausführungen der Be-

klagten überzeugen daher nicht. Damit ist nicht erwiesen, dass der Kläger sich

auch nach der Verwarnung weiterhin schwierig verhalten hat.

4.6. Zusammenfassend ist nicht erstellt, dass der Kläger sËch auch nach dem

16. Januar 2018 schwierig verhalten hat und dieses Verhalten zur Kündigung ge-

führt hat. Demgegenüber ist aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs und des
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bewussten Abwartens mit der Kündigung, bis das Whistleblowing-Verfahren be-

endet war, erwiesen, dass zwischen der Kündigung und dem Verfahren ein Kau-

salzusamrnenhang gegeben ist, mithin dIe Whistleblowing-Meldung letzten Endes

zur Kündigung geführt hat. Dieser Sachverhalt ist nachfolgend der rechtlichen

Würdigung zugrunde zu legen.

IV. Rechtliches

1. Form einer Kündigung

1.1, Gemäss Art. 335 OR kann ein unbefristetes Arbeitsverhältnis von jeder

Vertragspartei gekündigt werden. Die Kündigung muss den Willen zur Vertrags-

auflösung klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen. Andernfalls liegt

keine wirksame Kündigung vor (BGer ÖTK 328/2014 vom 6. Oktober 2014}. Eine

durch kon}llüdentes Verhalten ausgesprochene Kündigung darf bei der Gegenpar-

tei keine vernünftigen Zweifel an d©r Boondigung doe Arbeitgverhältnisses auf-

kommen lassen (PORTMANN/RuDOLPH, BSK Obligationenrecht I, Widmer Lüchin-

ger/Oser (Hrsg.), 7. Auflage, Basel 2019, N 8 zu Art. 335 OR>.

1.2. Die Kündigung muss vom wirklichen Arbeitgeber ausgehen oder ihm min-

destens zugerechnet werden können (z.B. Personalverantwortliche); andernfalls

ist sie rechtlich bedeutungslos. Auch die Kündigung durch einen bevollmäehtigten

Vertreter ist mögiich (PORTMANN/RuDOLPH, a.a.O., N 12 zu Art. 335 OR; MILANI,

OFK OR, Kren Kostkiewicz/Wolf/Fankhauser {Hrsg.), 3. Auflage, Zürich 2016,

N 3b zu Art. 335 OR). Voraussetzung i-st die gültige Bevollrnächtigung durch den

Vo}lmachtgeber. Hierbei handelt es sich um ein einseitiges, empfang$bedürftiges,

vom Grundverhältnis losgelöstes Rechtsgeschäft, das dem Bevollmächtigten die

Befugnis verschafft, den Voltmachtgeber Dritten gegenüber zu vertreten (WArrER,

BSK Obiigationenrecht I, N 8 zu Art. 33 OR). Die Vollmacht kann forrnfrei erteilt

werden (BGE 112 11 332; 99 11 41; 88 I1 162 = Prä 1973, 479) und ausdrücklich o-

der stillschweigend erfolgen {WArrER, BSK Obligationenrecht i, N 15 zu Art. 33

OR)
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1.3. Aus den Grundsätzen der Klarheit und Bedingungsfeindlichkeit der Kündi-

gung ergibt sich ferner, dass diese erst wirksam ist, wenn sie von der dafür zu-

ständigen Person innerhalb des aa>eRgebenden Unternehmens ausgesprochen

worden ist. Ein Mangel in der Vertretungsmacht kann grundsätzlich nachträglich

geheilt werden, indem die Kündigung von der zuständigen Person genehmigt wird

(Art. 38 Abs. 1 OR; BGE 128 III 129, E. 2b). Auch die Genehmigung ist ein einsei-

tiges, empfarIgsbedürftiges Rechtsgeschäft (BGer 9C_495/2015 17. Juni 2016,

E. 5.2.6); an eine bestimmte Form ist sie nicht gebunden, und sie kann auch kon-

kËudent erklärt werden (WATER, BSK Obligationenrecht I, N 6 zu Art. 38 OR

m.w.H.; BGer 5A_701/2016 vom 6. April 2017, E. 6.4.).

2. Missbräuchlichkeit der KFlndiguni;

2.1. Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine

Partei sie aus den in Art. 336 Abs. I OR aufgeführten Gründen ausspricht, bei-

spielsweise, weil die andere Partei ein verfassungsmässige$ Recht ausübt, es sei

denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder

beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb (lit. b), oder weil die an-

dere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhä{tnis geltend

macht (lit. d). Die Aufzählung der Missbrauchsgründe in Art. 336 OR ist nicht ab-

schliessend (BGE 125 111 72; 123 111 251; 121 111 61).

2.2. Art. 16 BV gewährleistet als verfasstIngsmässiges Recht die Meinungs-

und Informationsfreiheit und gewährt jeder Person das Recht, ihre Meinung frei zu

bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. Das Grundrecht der

Meinungsäusserungsfreiheit soll dem Bürger sowohl die persönliche als auch die

politische Entfaltung ermöglichen und bildet geradezu eine Voraussetzung für das

Funktionieren des demokratischen Entscheidfindung$prozesses (BGE 96 1 586

E. 6 S. 592). in diesem Rahmen ist auch Kritik am Arbeitgeber vom Schutz der

Meinungsäusserungsfreiheit erfasst (STRaFF/VON KAENEL, Arbeitsvertrag, 7. Auf-

lage 2012, N 6 zu Art. 336 OR, S. 1017 mit Hinweisen). Es muss dem Arbeitneh-

mer erlaubt sein, den Arbeitgeber auf Missstände hinzuweisen, umso mehr, wenn

die Arbeitssituation des Arbeitnehmers selbst betroffen ist, Dieses Recht ist aller-


